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Wichtige Entscheidung – �nderung der Rechtslage

Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub bei
Ausfall infolge Krankheit

Der Europ�ische Gerichtshof (EuGH) entschied: 

Ein Arbeitnehmer verliert nicht seinen Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub, den er wegen Krankheit seine Arbeit nicht aus-
�ben konnte. Der nicht genommene Jahresurlaub ist abzugel-
ten. So legt der EuGH den in der Gemeinschaftsrichtlinie �ber 
die Arbeitszeit (2003/88/EG v. 4. 11. 2003) verankerten An-
spruch auf bezahlten Jahresurlaub aus. 

Um diese Auslegung haben das LAG D�sseldorf und das Hou-
se of Lords (Vereinigtes K�nigreich) in Rechtssachen ersucht, 
in denen es um den Anspruch von Arbeitnehmern, die krank-
geschrieben sind bzw. sich im Krankheitsurlaub befinden, auf 
bezahlten Jahresurlaub geht. Das LAG hat �ber die Urlaubsab-
geltung bei einem Arbeitnehmer zu entscheiden, der seinen 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub wegen einer Arbeitsunf�-
higkeit, die zu seiner Verrentung gef�hrt hat, nicht aus�ben 
konnte. Nach den einschl�gigen deutschen Rechtsvorschriften 
erlischt der Anspruch des Arbeitnehmers auf bezahlten Jahres-
urlaub am Ende des betreffenden Kalenderjahrs und sp�te-
stens am Ende eines �bertragungszeitraums, der – vorbehalt-
lich einer tarifvertraglich vorgesehenen Abweichung zu Gun-
sten des Arbeitnehmers – drei Monate betr�gt. War der Arbeit-
nehmer bis zum Ende dieses �bertragungszeitraums arbeits-
unf�hig, muss der nicht genommene bezahlte Jahresurlaub am 
Ende des Arbeitsverh�ltnisses nicht finanziell abgegolten wer-
den. Neben einem entsprechendem Antrag auf Abgeltung von 
Jahresurlaub, der w�hrend des im britischen Recht festgeleg-
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ten Bezugszeitraums nicht genommen wurde, hat das House of 
Lords den Fall einer Arbeitnehmerin zu prüfen, die ihren Arbeit-
geber während eines unbefristeten Krankheitsurlaubs um meh-
rere Tage bezahlten Jahresurlaub in den nächsten beiden Mo-
naten ersucht hat.

In seinem Urteil verweist der EuGH darauf, dass der Anspruch 
auf Krankheitsurlaub und die Modalitäten für seine Ausübung 
vom Gemeinschaftsrecht nicht geregelt werden. Was den An-
spruch auf bezahlten Jahresurlaub anbelangt, legen die Mit-
gliedstaaten die Voraussetzungen für die Ausübung und die 
Umsetzung dieses Anspruchs fest und bezeichnen dabei die 
konkreten Umstände, unter denen die Arbeitnehmer von dem 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub Gebrauch machen kön-
nen, ohne dabei aber bereits die Entstehung dieses Anspruchs 
von irgendeiner Voraussetzung abhängig zu machen. Unter 
diesen Umständen steht der in der Richtlinie über die Arbeits-
zeit verankerte Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub grund-
sätzlich weder der Gewährung bezahlten Jahresurlaubs in der 
Zeit eines Krankheitsurlaubs entgegen noch dessen Versa-
gung, sofern der betroffene Arbeitnehmer seinen Urlaubsan-
spruch während eines anderen Zeitraums ausüben kann. Die 
Anwendungsmodalitäten des Anspruchs auf bezahlten Jahres-
urlaub werden zwar durch die verschiedenen Mitgliedstaaten 
geregelt, doch unterliegen die Modalitäten für die Übertragung 
nicht genommenen Jahresurlaubs bestimmten Grenzen.

Dazu führt der EuGH aus, dass der Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub bei einem ordnungsgemäß krankgeschriebenen 
Arbeitnehmer nicht von der Voraussetzung abhängig gemacht 
werden kann, dass er während des in einem Mitgliedstaat fest-
gelegten Bezugszeitraums tatsächlich gearbeitet hat. Folglich 
kann ein Mitgliedstaat den Verlust des Anspruchs auf bezahlten 
Jahresurlaub am Ende eines Bezugszeitraums oder eines 
Übertragungszeitraums nur unter der Voraussetzung vorsehen, 
dass der betroffene Arbeitnehmer tatsächlich die Möglichkeit 
hatte, seinen Urlaubsanspruch auszuüben. Der EuGH stellt je-
doch fest, dass einem Arbeitnehmer, der während des gesam-
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ten Bezugszeitraums und über einen im nationalen Recht fest-
gelegten Übertragungszeitraum hinaus krankgeschrieben ist, 
jede Möglichkeit genommen ist, in den Genuss seines bezahl-
ten Jahresurlaubs zu kommen. Das gilt auch für einen Arbeit-
nehmer, der während eines Teils des Bezugszeitraums gear-
beitet hat, bevor er krankgeschrieben wurde. Der EuGH kommt 
zu dem Ergebnis, dass der Anspruch auf bezahlten Jahresur-
laub bei Ablauf des Bezugszeitraums und/oder eines im natio-
nalen Recht festgelegten Übertragungszeitraums nicht erlö-
schen darf, wenn der Arbeitnehmer während des gesamten 
Bezugszeitraums oder eines Teils davon krankgeschrieben war 
und seine Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende seines Arbeitsver-
hältnisses fortgedauert hat, weshalb er seinen Anspruch auf 
bezahlten Jahresurlaub nicht ausüben konnte. In Bezug auf 
den Anspruch auf eine bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses zu zahlende finanzielle Vergütung für bezahlten Jahresur-
laub, den der Arbeitnehmer nicht nehmen konnte, erkennt der 
EuGH für Recht, dass diese Vergütung in der Weise zu be-
rechnen ist, dass der Arbeitnehmer so gestellt wird, als hätte er 
diesen Anspruch während der Dauer seines Arbeitsverhältnis-
ses ausgeübt. Folglich ist das gewöhnliche Arbeitsentgelt des 
Arbeitnehmers, das während der dem bezahlten Jahresurlaub 
entsprechenden Ruhezeit weiterzuzahlen ist, auch für die Be-
rechnung der finanziellen Vergütung für bei Beendigung des 
Vertragsverhältnisses nicht genommenen Jahresurlaub maß-
gebend. 

Urteil des EuGH vom 20. Januar 2009
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Veröffentlicht: 
Pressemitteilung des EuGH Nr. 4 v. 20. 1. 2009
25.02.2009

Anmerkung der Redaktion:
Dieses Urteil verändert die gesamte Rechtslage in Deutschland, da das BAG das 
bisher so sah, daß Urlaub nicht übertragbar ist über einen Stichtag.

Das LAG Düsseldorf hat das Urteil mittlerweile umgesetzt.  


